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Erstellung Sondernutzungssatzung für die Gemeinde Roggentin
HBA/SG Ordnungsamt
Oliver Zierk TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 20.09.2021 Ausschuss für Ordnung, Umwelt, Ortsteilgestaltung, Verkehr
Ö 01.11.2021 Gemeindevertretung Roggentin

Beratungsergebnis des Ausschusses:

 der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu          der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag ab

Sachverhalt/Problemstellung:

Im Gebiet der Gemeinde Roggentin kommt es seit etwa 2 Jahren vermehrt zum Aufstellen von 
Werbeanhängern und anderen Werbeträgern. Explizit im Bereich des Globusrings werden so 
öffentliche Parktaschen und Parkflächen blockiert. 

Im Rahmen der STVO ist es gestattet Anhänger 14 Tage unbewegt im öffentlichen Verkehrsraum 
abzustellen. Dies ist den Werbenden bewusst, sodass alle 14 Tage ein Umsetzen der Werbeträger 
stattfindet. Eine Ahndung der hauptsächlich nicht ortsansässigen beworbenen Unternehmen ist daher 
nicht oder nur schwer möglich. 

Um eine Regel- und Kontrollmöglichkeit der Werbetreibenden zu schaffen, sowie den Problemen der 
Gemeinde Roggentin in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Nutzungseinschränkung von 
Parktaschen u.a. im Globusring entgegenzuwirken, sollte eine Sondernutzungsatzung und eine 
dazugehörige Sondernutzungsgebührensatzung erlassen werden. Die Art und der Umfang der 
Werbung kann dann bestimmt und beeinflusst werden. Gleichzeitig können Gebühren von den 
Gewerbetreibenden erhoben werden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Ordnung und Umwelt der Gemeinde Roggentin empfiehlt, in seiner Sitzung vom 
20.09.2021 aufgrund der fehlenden Handlungsfähigkeit des Ordnungsamtes, die Ausarbeitung einer 
Sondernutzungssatzung für die Gemeinde Roggentin.
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Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine.

Anlagen:

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A._______________ i.A._______________ i.A._______________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.


